Angelweiher Reglement 2011
· Angler sind verpflichtet während des Angeln ihre Tageskarte Mitgliedausweis (vispas),
die große Angelerlaubnis für die Niederlande und Limburgerlaubnis plus dazugehörende
Liste für die Angelgewässer mit Angelerlaubnisbedingungen mit sich zu führen, um sich
bei Kontrolle von Vereinskontrolleuren Vereinsvorstand Boas und Polizeibeamte auszu- weisen. Jugendangler müssen zu jeder Zeit im Besitz von einer gültigen Tages/Jahres 
Angelerlaubnis vom Angelsportverein„de Hering“ sein, auch wenn sie in Begleitung eines
Erwachsenden Angeln.
· Angelerlaubnisausweis sind allein persönlich ,ausleihen nicht erlaubt, bei Übertretung
erfolgt Ausschluss aus dem Verein.
· Senioren dürfen mit zwei Angel angeln. Jugendmitglieder und Jugendtageskarten Inhaber 
dürfen ausschließlich nur mit einer Angel angeln auch wenn er Inhaber eines Jugend

Vispaß ist.
· Man darf ausschließlich mit einer Leine mit einen Haken per Angel angeln, Zwilling/Drilling 

Haken und mehr als ein Haken per Angelleine ist verboten, ausgenommen der Haken an 
Kunstfische, Kunstaas. Auf Forellen darf ausschließlich mit einer Angel mit einem Haken 

geangelt werden.

· Angeln an der Wasseroberfläche z.B. Schwimmbrot ist verboten, Aussonderung mit einer

Fliegenangel. Köderbote für das einbringen von Lockfutter ist untersagt. Es ist nicht erlaubt Fische mit zu nehmen dieses gilt für das ganze Jahr und für alle Fischarten, deshalb ist der Gebrauch von Netzen zum Haltern der Fische nicht erlaubt, außer an Forellentagen und Angelwettkämpfen .
· Es ist verboten mehr als 600 gr. Lockfutter bei sich zu haben, das Angeln und füttern

mit gefärbtem Aas( allein weiße Maden sind erlaubt) ist verboten. Es ist Gesetzlich verboten mit lebende Fische zu Angeln. Übrig gebliebener Köder und Lockfutter darf nicht in den Angelweiher geworfen werden.

· Das Aufbauen und der Gebrauch von Zelten auf dem Weihergelände sowie der Gebrauch 
von offenen Feuer und Barbecue ist verboten. 
· Nachtangeln ist das ganze Jahr verboten, Angelzeiten an unseren H.S.V. Angelweiher
ist von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang (Kalenderangabe).
· Auf dem Gelände darf kein Unrat z.B. Papier Plastik oder anderer Abfall zurückgelassen

werden. Jeder Angler ist verpflichtet in einen Umkreis von 5 m. seinen Angelplatz sauber

zu halten. Jeder hat seinen Abfall mit nach Hause zu nehmen. Jeder Angler hat sich anständig und sportlich zu verhalten, keinen zu behindern, Anordnungen vom Vorstand oder Angelweiheraufsicht sind zu befolgen. 
· Hunde dürfen nur auf der Kantinenterrasse ,sie müssen angeleint sein, das herumlaufen 
lassen der Hunde auf dem Weihergelände ist untersagt.  
· Besucher dürfen ausschließlich nur die Außenwege des Angelweihers benutzen, bitte nicht 

die Inseln betreten. Das Betreten des Weiherkomplexes ist auf eigene Verantwortung. 
Über Uneinigkeiten, betreffen der Artikel in diesem Reglement beschließt der Vorstand. Der Vorstand H.S.V de Hering ersucht jeden Besucher und Angler langsam und angemessen durch

den Wald zu fahren um Sparziergänger Waldbesucher nicht unnötig zu belästigen (z.B. Straßenstaub.)/



























